
Antrag auf Förderung eines Erdgasfahrzeugs 2012
Gültig vom 01.01.07 bis 31.12.12

Antragssteller/in

Firma Name Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon Telefax E-Mail

Bank BLZ Konto-Nr.

Erdgasfahrzeug

X  
Neuanschaffung Monovalent bivalent

Marke/Typ Fahrgestell-Nr. Baujahr

Tag der Erstzulassung KfZ-Kennzeichen Kilometerstand

Autohaus

Firma Rechnungs-Nr. Datum

Adresse

Die Förderung erfolgt nur gegen eines Rechnungsduplikats (mit Nachweis des aktuellen Kilometerstandes) und Kopie des Fahr-

zeugbriefs mit der Eintragung für Erdgasbetrieb.

Datum Unterschrift Antragssteller

Auszufüllen von den Stadtwerken Schramberg

500,-- Euro Tankguthaben
Genehmigt am Unterschrift

Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG

Frau Christiane Kofler

Gustav-Maier-Str. 11

78713 Schramberg



Antrag auf Förderung eines Erdgasfahrzeugs 2012

Wer erhält Fördergeld?

Alle Autohalter, die sich im Marktgebiet der Stadtwerke-Schramberg für ein neues Erdgasfahr-

zeug entscheiden.

Wie hoch ist die Förderung?

Einmalig 500,-- Euro Tankguthaben in Form von 50 Tankgutscheinen à 10,00 Euro.

Bis wann wird gefördert?

Die Förderung gibt es vom 01.01.2007 und läuft bis 31.12. 2012. Das Tankguthaben kann

bei der bft-Tankstelle Bühler in Schramberg länger abgetankt werden.

Wie funktioniert’s?

Senden Sie uns Ihren Förderantrag zusammen mit einer Rechnungskopie des Erdgas-

Neuwagens und einer Kopie des Fahrzeugbriefs (mit der Eintragung für Erdgasbetrieb).

Bei Genehmigung der Förderung erhalten Sie die Tankgutscheine von uns, die Sie bei der bft-

Tankstelle Bühler einlösen können.

Wo können Sie tanken?

Erdgastankstelle Bühler in Schramberg-Talstadt, Am Hammergraben 1, 78713 Schramberg

Öffnungszeiten: Mo – Sa 6.30 h – 22 h; So 8 h – 22 h; Telefon: 07422/23059

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter Telefon 07422/9534-130 zur Verfü-

gung!


